
Urschrift

Yereinssafzung

Förderclub FC Emmering (FFCE)
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Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen Förderehrb FC Emmering und soll in das Vereinsregrster dng+-
tragen werden. Nach Eintragung führt er den Zusaz ,p.V.". Der Verein ht seinen Sitz in
82275 Emmering. Das Gescfuiftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr
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Zweckbestimmung

( 1 ) Der Verein verfolgtr ausschließtiehund unmittdbar gemeinnritzige Z-weeke in Sinne
des Abschnitts,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) Der Zweck des Vereins und der Safzungisr dieFördermgdes Sportg d:h. dieFörde-
rung sporttrcher Übungen" Leistungen unil des Fußbafisports im'FC Emmerihg e.V.

( 3 ) Der Satzungszweckwirdverwirklieht insbesonderedueh Spenden Dritter, naftirlietr-
er und juristischer Personen, dueh die Beitrtige rmd Spenden der Mitglieder sowie
durch eigene Yeranstaltungen und Auftritte.
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( 4 ) Der Verein ist selbstlos ttitig; er verffgt nieht in €rst€f, Linie eigenwirtsehaftlielre
Zwecke. Die Mttel des Vereins dtirFerntrr ftir diesatanngsmäßigen Zweekev€r-
wendet werden- Die Mtglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mtteln des Vereins.

( 5 ) Es darf keine Persondtrreh Ausgabe*diedemZweek des Vereins frernd sia+,
oder durch unverhältnisnäßiglrolre V€rgüfungerr" die denGemeinnützigkeitsrior-
schrift en widersprechen begünstigt werden.
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Mtgliedschaft

( i ) Mtglied des Vereins kannliede nattirliche vo$iihn-'ge Person werden. Über clen schriftli -
chen Antrag entscheidet der Vorstand. Er ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnu.ags
gründe bekanntzugeben. Die Ablehnung der Aufrahme durch den Vorstand istnicht an
fechtbar. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Auftahme durch den Vorstand.



(2 ) Die Mitg{iedsehaft kann dureh sehriftIicheErklärung ar den Vorstand unter Eir*raltung
einer Frist von 3 Monate,n alm Jahresende gektindigt werden. Ein Mtgtied kann aus dem
Verein ausgeschlossen werden, wenn sein VerHten in grober Weise gege$ die lrteres
sen des Vereins.verstößt. Ilber den Ausschluß beschließt der Vorstand. Cregen die Ent
scheidung des Vorstands kann das Mtglied Einspruch zur Mitgliederversammiungerhe
ben. Diese entscheidet mit3/4 der abgegebenen Stimmen-

( 3 ) Mt Beendigung der Mtgliedschaft erlöschen alle Rechte und Pflichten.

$4

( 1 ) Aile Mtglieder haben Jahresbeitrage zu leisten.

(2) Der Jahresbeitrag ist mit'Beginnder Mtgtiedsehaft bzrlt znmJahresbegim spät€st€ns am
15. Februar jeden Jahres fütlig.

( 3 ) Der Jahresbeitrag wird von der Mtgtiederversa^mrnlung festgeseta.
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Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mtgliederversammlung.
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Vorstand

( 1 ) Der Vorstand besteht ausdem Vorsitzenderl dem stellvertretenden Vorsitzenden" dert
Schatzmeister und dem Schriffiihrer. Er wird auf die Dauer von drei Jalren gewilhlt.

(2) Der Verein wird gerichtlich md außergerichflich drrch zwei Mtgliederder Vorsfandes,
darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzendg vertreten

( 3 ) Die Wabl der Vorstandsmitglieder erfolg durch die Mtgliederversammlung.

( 4 ) Selreidet ein gewähltes Vorstandsnnitglied vsr Äölatrf seiner Amtszeit auq so ist der
Vorstand befugt, bis zurBeendigung der Amtsdauer einen Nachfolger einzusetzen.
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Zustrindigkeit des Vorstands

Der Vorstand ist für aile Angelegsnheiten des Vereins zuständig, soweit sienieht dtnch die
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Auftaben:

1. Vorbereitung und Einberufing der Mtgliederversarnmiung

2. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliedewersammlung

3. Besclrlußfassung über Aufuahme, Streichung und Ausschluß von Mtgliedem
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Beschlußfassung des Vorstands

( 1 ) Der Vorstand ist beschlußfühig wemr alle Vorstandsmitglieder eingeladan und minde
stens zwei Mitglieder anwesend sind.

(2) Der Vorstand beschließtmit einfacher Mehrheit dererschi€nen Mtglieder. Bei Stim
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
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Mtgliederversammlung

( I ) Mindestens einmal im Jahr mußeine Mtgliederversamndung statffinden. Sie wird vom
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von anrei Woeheesshriftlich einberufen Dabei ist
die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.

( 2 ) Der Vorstmdkann jederzeit einoaußerordeütliohsMtgti€derversaminhmgeinbenrfen.
Diese muß einberufen werden, wenndas Inter€sse der Vereins es erfordert oderwern
die Einberufung von 1/3 d€r Mitgtied€r unter Angabe des Zwecks und der Gninde vom
Vorstand verlangt wird.

( 3 ) Antrtige von Mtgliedern a:r Tagesordnung sind spätestens eine Woche nor ds Vrr
sanmlung beim 1. Vorsitzenden schriftlich mit kurzer Begnindung einzureichen.

( 4 ) Jede ordnungsgemäiß einberufene'ordent$che oder außerordentliche Mtgiiedefirersaxnrn
lung ist beschlußfühig und entscheidet mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mtglte
der.

( 5 ) Zur Anderung der Satzung ist eine Mehrheit von}ß der abgegebenen S'timmen
erforderlich. Die Art der Abstimrnuagmuß schrifttich durct€eführt werden, wean 1/3
der erschienen Mtglieder dies beantragen.

Manfred
Typewriter
Siehe Anlage 2 zum Schreiben vom 02.05.1999 - Jahreshauptversammlung



§9 der Satzung erhält einen Absatz 6:  ... Niederschrift...
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Auflosung des Vereins

( 1 ) Bei Auflösung des Vereins od€r bei Wegfalt seinesbishepsn Zweckes füllt dasVer-
mögen des Vereins an den FC Emmenng e. V. Pssfaeh 1175,82273 Emmering oder an

dessen Rechtsnachfolger, der es unmitteharund arsschließlich zur Forderturg sportlicher
Übungen und Leistungen des Fußballsports zu verwenden hat.

( 2 )- Der 1. rlorsitzende hat dir*Aufl-osturgdes Vereins imVereinsregister des anständigen

Amt sgerichts anzumelden
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Satzung

Redaktionelle Anderungen dieser Satzung kann der VorstandotrneMitglieder,versarnmlung
vomehmen" er hat hierzu das Einverständnis der Gnindungwersammlung erhalten.

Die vorstehende Satzung wurdei* der Gründungsversammlung vom 03.02.98
festgelegt.

Emmering, den 03.02. 1998
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Anlage 2 ntm Schreiben vom S2.05.99 - Jabreshauptversammhrng

Ändenmg der Satzung

$ 9 der Satzung erh4t einen Absatr6:

iiber die Mitgliederversammtung ist vöm Yersarnrdungs- oder Waüüeiter eine
Niederschrift zu erstellen




